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7.10 Örtliche
Brauchtumsveranstaltung

Beschreibung:

Im Rahmen einer örtlichen Brauchtumsveranstaltung

will der Veranstalter die Veranstaltungsteilnehmer mit

unterschiedlichen Beförderungsmitteln zum Veranstal-

tungsort bringen. Zudem will er mit einer Touristik-

bahn (Zugmaschine mit Anhängern) die Veranstal-

tungsteilnehmer im abgesperrten Veranstaltungsbe-

reich zu den einzelnen Attraktionen fahren.  

Für den Personentransport vom Parkplatz zum Veran-

staltungsort stehen pferdebespannte Fahrzeuge (Pfer-

dekutschen), Pferde und Kamele zur Verfügung. Der

Transport soll kostenlos erfolgen.  

Erforderliche Genehmigungen und rechtliche Be-
trachtung     

11.. TToouurriissttiikkbbaahhnn  iimm  aabbggeessppeerrrrtteenn VVeerraannssttaallttuunnggssbbee--

rreeiicchh

Bei einer örtlichen Brauchtumsveranstaltung, die

auf abgesperrten öffentlichen Verkehrsflächen

durchgeführt wird, besteht die Möglichkeit, im Rah-

men der Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 StVO für die

Touristikbahn entsprechende Auflagen zu erlassen.

Im Antrag ist das Fahrzeug anzugeben und genauer

zu beschreiben. Die Genehmigungsbehörde ent-

scheidet dann, ob ein Gutachten nach dem Merk-

blatt über die Ausrüstung und den Betrieb von

Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen für den
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Einsatz bei örtlichen Brauchtumsveranstaltungen

einzuholen und vorzulegen ist.1)

Bei den vom Veranstalter geplanten Personenbeför-

derungen mit der Touristikbahn im Veranstaltungs-

bereich wird der Genehmigungsbehörde empfoh-

len ein entsprechendes Gutachten einzufordern.

Gerade die technischen Sicherheitsvorkehrungen

zur Personenbeförderung werden vom Veranstalter

bzw. Betreiber der Bahn nicht immer eingehalten.

Zudem muss der Betrieb der Bahn auf die Örtlich-

keit abgestimmt werden. Beispielsweise muss die

Geschwindigkeit festgelegt werden. Im Gutachten

wird regelmäßig eine Geschwindigkeit von 6 km/h

festgelegt. Zudem müssen die Bremsen und die Si-

cherheitsvorkehrungen am Fahrzeug zur Personen-

beförderung (z. B. Ein-/Ausstiege, Brüstung, Halte-

vorrichtungen, Bremsen, Anhängerkupplungen, Be-

fahren von Steigungen usw.)  fixiert werden.    

In rechtlicher Hinsicht sind die beschriebenen

Fahrzeuge im Grunde „wesentlich verändert“ wor-

den. Insofern muss ohnehin ein Gutachten einge-

holt werden.  

Das Personenbeförderungsrecht findet insoweit kei-

ne Anwendung, da davon auszugehen ist, dass es

sich um keine gewerbsmäßige Personenbeförde-

rung handelt. Insoweit wird keine geschäftsmäßige

bzw. entgeltliche Personenbeförderung durchge-

führt (§ 1 PBefG). Zudem findet das Personenbe-

förderungsgesetz nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Verord-

nung über die Befreiung bestimmter Beförderungs-

1) Siehe 8.3.5.
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fälle von den Vorschriften des Personenbeförde-

rungsgesetzes (Freistellungs-Verordnung) außer-

halb von öffentlichen Straßen und Plätzen keine An-

wendung (vgl. auch Rn. 2 VwV zu § 1 StVO). 

Würde die Touristikbahn außerhalb des Veranstal-

tungsbereiches fahren und würde ein Entgelt ver-

langt, müsste nach dem Merkblatt zur Begutach-

tung von Fahrzeugkombinationen zur Personenbe-

förderung  und zur Erteilung der erforderlichen

Ausnahmegenehmigungen (Verl. D. BMVBS v.

08.03.2004) verfahren werden.1)

22.. PPeerrssoonneennttrraannssppoorrtt  mmiitt  TTiieerreenn  vvoomm  PPaarrkkppllaattzz  zzuumm

VVeerraannssttaallttuunnggssbbeerreeiicchh

Das Personenbeförderungsgesetz scheidet von

vornherein für diese Beförderungen aus, da es sich

nicht um Kraftfahrzeuge im Sinne des Personenbe-

förderungsrechts handelt. 

Zu empfehlen ist, die Personenbeförderungen mit

Tieren ebenfalls in die Erlaubnis nach § 29 Abs. 2

StVO zu integrieren. Entsprechende Auflagen und

das Einfordern von bestimmten Bestätigungen / Er-

klärungen (Versicherungsbestätigung, Erklärung,

dass Schäden, die dem Bund... entstehen, behoben

werden usw.) wären sinnvoll. Zudem sollte die Be-

förderungsstrecke vorgeschrieben werden.

Weiterhin müssen die Bestimmungen der StVO und

der StVZO, die für Tiere zur Anwendung kommen,

beachtet werden (§§ 1, 17, 23, 27, 28 StVO i. V. m.

1) Siehe 8.3.7.
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den entsprechenden Verkehrszeichen, § 66a Abs. 1

StVZO). Insbesondere sind die Hinweise und Emp-

fehlungen für den Fahrbetrieb bzw. die Personen-

beförderung mit Tieren im Rahmen von Veranstal-

tungen zu beachten.

Der Naturschutz und der Jugendarbeitsschutz sind

ebenfalls von Bedeutung (vgl. hierzu auch 2.2.9

Buchstabe F).  
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